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„Linnen Jahr und Tag nach dem Vollzug der Wahl wird 
der Gewählte, wenn er seiner Lrwählung zugestimmt und 
vor Aachen eine Frist von einigen Tagen verbracht hat, 
durch den Rölner Lrzbischof gesalbt, geweiht und gekrönt. 
Damit ist jede Möglichkeit des Widerspruchs gegen die 
Wahl oder den Gewählten, nunmehr tatsächlichen Rönig 
der Römer, abgeschnitten.'

So lautet die Stelle im Entwurf der Lulle (Zui celum von 
1263 ?), in der man allgemein den Ursprung jener merkwürdigen 
Sitte sieht, die nach den Aussagen zahlreicher Zeitgenossen als 
consuetuäo, als Rechtsbrauch des spätmittelalterlichen Deutschen 
Reiches galt und der sich seit dem Interregnum mancher Röntg,

') Dem Aufsatz liegt ein am 24. 11. 1937 vor der Philosophischen Fakultät 
der Universität Marburg gehaltener habilitationsvortrag zugrunde, der 
für den Druck namentlich durch hinzufügung der notwendigen Literatur­
angaben und wesentlichen chuellenbelege umgearbeitet wurde.

?) MG. Lonst. 2 Nr. 405; im Auszug bei R. Zeumer, chuellensammlung 
zur Geschichte d. deutschen Reichsverfassung Mittelalter u. Neuzeit " 
(1913) Nr. 74. Die fragliche Stelle in Artikel 6 der Rechtsdarlegungen des 
Entwurfs (MG. Lonst. 2, 525).

') So schon der Entwurf der Rulle selbst in Artikel 5 (MG. Lonst. 2, 525). 
vah die Goldene Bulle von 1356, die doch die Formalitäten der Rönigs- 
wahl zu regeln unternahm, des Rönigslagers mit keinem Worte gedenkt, 
spricht nicht gegen unsere Behauptung; auch andere, für die Wahl wichtige 
Einzelheiten übergeht die Bulle mit Stillschweigen, vgl. dazu R. Lies, 
Die Wahl Wenzels zum Römischen Röntge in ihrem Verhältnis zur Golde­
nen Bulle (HVS. 26, 1931) 47 ff., des. 52.
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